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Statuten	
  

Name und Sitz 
 
Art.1 Unter dem Namen Junge Grüne Region Thun besteht ein Verein gemäss den 

Bestimmungen des ZGB (Art. 60ff.) mit Sitz in Thun. 

Zweck 
 
Art.2 Der Verein bezweckt die Förderung einer ökologischen und sozialen Politik mit dem 

Ziel einer nachhaltigen Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Anliegen 
Jugendlicher und kommender Generationen. Er ermöglicht jungen Menschen aus 
dem Wahlkreis Thun sowie aus angrenzenden Gebieten sich für diese Ziele auf 
lokaler, regionaler, kantonaler und nationaler Ebene einzusetzen. Er ist mit den 
Jungen Grünen Schweiz, den Jungen Grünen Kanton Bern, den Grünen Kanton Bern 
und deren lokalen Sektionen verbunden. Er pflegt den Austausch mit Organisationen, 
die ähnliche Ziele und Zwecke verfolgen. 

Mitgliedschaft 
 
Art. 3 Mitglieder des Vereins können natürliche Personen werden. Beitrittsgesuche sind an 

den Vorstand zu richten. 
 
 Die Mitglieder des Vereins „Junge Grüne Region Thun„ sind ebenfalls Mitglied der 

Jungen Grünen Kanton Bern und somit automatisch auch der Jungen Grünen 
Schweiz. 

 
Art. 4 Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt oder durch Ausschluss. Letzterer kann von 

der Mitgliederversammlung beschlossen werden, wenn mindestens doppelt so viele 
Mitglieder dafür wie dagegen stimmen. Der Ausschluss ist ohne Angabe von 
Gründen möglich. 

Organe 
 
Art. 5 Organe der Jungen Grünen Thun sind: 

• Vorstand 
• Mitgliederversammlung 
• Allfällige Revisionsstelle 

 
Art 6. Die Mitgliederversammlung (MV) wird mindestens ein Mal jährlich vom  

(Co-)Präsidium einberufen. Sie findet ausserdem immer statt, wenn der Vorstand 
oder ein Fünftel der Mitglieder dies verlangt.  

 Jedes anwesende Mitglied verfügt über eine Stimme. Im Fall eines Gleichstandes 
liegt der Stichentscheid bei der Präsidentin, dem Präsidenten oder dem Co-
Präsidium. 
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Die MV bestimmt das politische Programm und die politischen Jahresschwerpunkte, 
setzt die Höhe der Mitgliederbeiträge fest, nimmt die Jahresrechnung ab, beschliesst 
das Budget, wählt den Vorstand und eine allfällige Revisionsstelle, entlastet den 
Vorstand, entscheidet über Parteiausschlüsse, Statutenänderungen und die 
Auflösung des Vereins und fasst Beschluss über Anträge, die vom Vorstand oder den 
Mitgliedern eingereicht werden. 
 
Jedes Mitglied des Vereins hat das Anrecht, Anträge drei Tage vor der MV an die MV 
zu stellen und diese zu vertreten. 

 
Art. 7 Der Vorstand besteht aus der Präsidentin, dem Präsidenten oder dem Co-Präsidium, 

dem Kassier oder der Kassierin sowie eventuell aus einer Vizepräsidentin oder einem 
Vizepräsidenten und weiteren Mitglieder. 

  
 Der Vorstand wird für ein Jahr gewählt und ist wiederwählbar. Die Mitglieder des 

Präsidiums sowie die Kassierin oder der Kassier werden einzeln gewählt. 
 
 Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt und werden in der Regel vom (Co-

)Präsidium einberufen. Mindestens drei Vorstandsmitglieder zusammen können eine 
Sitzung innert 20 Tagen verlangen. 

 
 Die Sitzungen sind in der Regel öffentlich. Stimmberechtigt sind gewählte 

Vorstandsmitglieder. 
 
 
Art. 8 Die Präsidentin, der Präsident oder das Co-Präsidium führt den Vorsitz an MVs und 

Vorstandssitzungen. Seine Tätigkeit besteht insbesondere darin, Kontakte zu allen 
Regionen sowie zu Gruppierungen mit gleichen oder ähnlichen Zielen zu unterhalten 
und den Verein gegen aussen (Junge Grüne Schweiz, Grüne Sektionen in der Region, 
Medien, Öffentlichkeit) zu repräsentieren. 

 
 Bei Stimmengleichheit in MVs oder Vorstandssitzungen hat die Präsidentin, der 

Präsident oder das Co-Präsidium den Stichentscheid.  
 
Art. 9 Die MV kann eine natürliche oder juristische Person als Revisionsstelle wählen. 

Besteht eine Revisionsstelle, überprüft diese die Buchhaltung und die 
Jahresrechnung und gibt der MV eine Empfehlung ob, ob sie die Jahresrechnung 
genehmigen und den Vorstand entlasten soll. Wählt die MV keine Revisionsstelle gilt 
dies als Entscheid, im betreffenden Amtsjahr keine Revisionsstelle zu haben. 

Mittel, Zeichnungsberechtigung und Haftung 
 
Art. 10 Die Jungen Grünen Region Thun finanzieren sich durch Spenden, allfällige 

Mitgliederbeiträge, den Erlös eigener Aktivitäten sowie allfällig durch die 
Unterstützung durch Sektionen der Jungen Grünen oder der Grünen. 

 
 Die MV kann beschliessen, dass Mitgliederbeiträge von maximal 100 Franken 

erhoben werden.  
 
Art. 11 Der Vorstand kann im Rahmen des Vereinszwecks nicht-budgetierte einmalige 

Ausgaben bis zum Betrag von insgesamt 1000 Franken pro Jahr beschliessen. 
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Höhere Ausgaben, sowie alle Ausgaben, die dazu führen, dass der Verein Zinsen 
zahlen muss, müssen von einer MV beschlossen werden. 

 
Art. 12 Im Namen des Vereins unterschreiben können die Präsidentin, der Präsident oder die 

Mitglieder des Co-Präsidiums jeweils alleine, die anderen Vorstandmitglieder zu 
zweit. 

 
Art.13 Die Jungen Grünen Region Thun haften nicht für von den Mitgliedern produzierte 

Schäden.  
Die Mitglieder haften für Verpflichtungen des Vereins nur bis zur Höhe ihrer noch 
nicht gezahlten Mitgliederbeiträge. 

Statutenänderung/Auflösung 
 
Art.14 Die Statuten können von der MV geändert werden, wenn mindestens doppelt so viele 

Vereinsmitglieder für eine Änderung stimmen wie dagegen. 
 

 Der Verein kann an einer eigens zu diesem Zweck einberufenen MV aufgelöst 
werden, wenn mindestens doppelt so viele Vereinsmitglieder dafür stimmen wie 
dagegen. Das Vereinsvermögen fliesst einer von der MV bestimmten Organisation 
zu, die ähnliche Ziele verfolgt. 

Versionen 
 
Art.15 Die Statuten existieren in deutscher Sprache. 

Inkrafttreten 
 
Art.16 Diese Statuten sind durch die MV am 27. März 2014 verabschiedet worden und 

treten sofort in Kraft. 
 


